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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Integration und 
Demographie vom 08.11.2022 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 3.7.  Geplante Wohngeldreform zum 01.01.2023Bericht der Verwaltung 
 
 
 

 

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses: 
 
Herr Krombholz stellt die geplante Wohngeldreform vor (siehe Anlage zu TOP 3.7). 
 
Herr Meier fragt, wer für die entstehenden Kosten des Wohngelds und die zusätzlichen 
Stellen aufkommt. Würde diese Kosten vom Bund übernommen? 
 
Herr Krombholz antwortet, dass das Wohngeld nicht von der Stadt Hagen, sondern von 
den Ländern zentral überwiesen werde. Es werde je zu 50 Prozent von Bund und Län-
dern getragen. Die Stadt habe durch die Wohngelderhöhung keine Kosten. 
Allerdings trage die Stadt die Kosten für Personal und Ausstattung für die Wohngeld-
stelle. Das sei für neun neue Stellen plus Arbeitsplätze ein nicht unerheblicher Betrag.  
 
Frau Sauerwein merkt an, dass die Erhöhung nach den bisherigen Verlautbarungen 
zum 1. Januar 2023 in Kraft treten solle. Wohngeld werde rückwirkend gezahlt. Man 
könne den Menschen nur raten, den Antrag möglichst zu Anfang des Jahres zu stellen. 
Sie fragt, wie lange es dauern würde, bis die Anträge voraussichtlich beschieden wür-
den. Sie gehe davon aus, dass es einen gewissen Stau geben würde. Werde es ent-
sprechende Mitteilungen rund um das Wohngeld an die Bürger geben, die davon betrof-
fen seien? 
 
Herr Groening verweist auf seine gemachten Ausführungen im Zusammenhang mit der 
Energiemangellage, wie man sich das Prozedere vorstelle.  Im Rahmen dieses  Bera-
tungsverfahrens werde auch das Thema Wohngeld enthalten sein.  
Zu den Bearbeitungszeiten könne man im Moment nichts sagen, weil man im Moment 
noch nicht wisse, wie die Regelungen genau aussehen würden. Es sei nicht klar, wie 
hoch der Bearbeitungsaufwand sei, der damit verbunden sei. Er bedaure, dazu im Mo-
ment noch keine Antwort  geben zu können.  
 
Frau Soddemann ergänzt, dass die Verwaltung im Moment mit den Vorbereitungen be-
schäftigt sei. Derzeit gebe es noch keine Eckdaten. Es sei ihr wichtig, zu signalisieren, 
dass man diese Vorbereitungen treffe. Da viele Menschen auf das Wohngeld angewie-
sen seien, müsse man dann entsprechend handeln können. Viele Menschen kämen 
jetzt in eine Situation, in der sie erstmals solche Leistungen in Anspruch nehmen müss-
ten.  
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Frau Sauerwein fragt, ob die Menschen, die bereits im Wohngeldbezug seien, einen 
neuen Antrag stellen müssten.  
 
Herr Krombholz antwortet, dass diejenigen, die bereits im Wohngeldbezug stünden und 
sich der Bewilligungszeitraum bis ins Jahr 2023 erstrecke, die Erhöhung automatisch 
bekämen.     
 
Herr Meier möchte wissen, ob es für die neuen Wohngeldberechtigten auch eine Be-
schränkung in Bezug auf die Größe der Wohnung gebe.   
 
Herr Krombholz erklärt, dass die Quadratmeterzahl im Wohngeld bisher eine unterge-
ordnete Rolle gespielt habe. Es habe da keine Begrenzungen gegeben. Aus dem Grund 
habe es die Deckelung mit den Höchstbeträgen gegeben.  
 
Frau Engelhardt bedankt sich bei Herrn Krombholz für den Bericht und wünscht ihm viel 
Kraft für die anstehenden Herausforderungen.   
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Geplante Wohngelderhöhung 
zum 01.01.2023

Wohngeld-Plus-Gesetz

(Die Wohngeldreform befindet sich derzeit noch im 
Gesetzgebungsverfahren!)



Im Rahmen des dritten Entlastungspakets zu den stetig steigenden 

Energiekosten hat die Bundesregierung beschlossen, das 

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz ab dem 01.01.2023 deutlich 

zu erhöhen.

Ziel der Erhöhung ist, die Zahl der Wohngeldberechtigten von rd. 

650.000 auf rd. 2.000.000 bundesweit zu steigern, um so die enorm 

gestiegenen Energiekosten abzufedern.



Im Einzelnen sollen folgende Komponenten 

angepasst bzw. eingeführt werden:

• Erhöhung der Einkommensgrenzen

• Erhöhung der Höchstbeträge für Miete und 

Belastung

• Erhöhung der Wohngeldbeträge

Zahlen hierzu liegen allerdings noch nicht vor.



Bei der Anpassung der Miethöchstbeträge ist allerdings zu erwähnen, 

dass die Stadt Hagen zukünftig nicht mehr der Mietstufe 3 sondern der 

Mietstufe 2 zugeordnet wird.

Dies ist auf das anhaltend niedrige Mietenniveau in Hagen 

zurückzuführen. Die zu Grunde liegenden Daten dazu wurden vom 

Bundesamt für Statistik zu den Stichtagen 31.12.2020 und 31.12.2021 

erhoben.

Im Ergebnis wird sich für Hagen zwar ein höherer Miethöchstbetrag 

ergeben, aber das Wohngeld wird sich voraussichtlich nicht verdoppeln.



• Einführung einer dauerhaften Heizkostenkomponente

• Einführung einer dauerhaften Klimakomponente

(hier soll es für beide Komponenten Pauschbeträge geben, die sich an der 

Haushaltsgröße orientieren und auf die wohngeldrechtlich zu 

berücksichtigende Miete oder Belastung aufgeschlagen werden sollen)

Beispiel:

Ein-Personenhaushalt:  + 110,40 € Heizkostenkomponente + 19,20 € 

Klimakomponente

Zwei-Personenhaushalt: + 142,60 € Heizkostenkomponente + 24,80 € 

Klimakomponente



Auswirkungen auf die Wohngeldstelle der Stadt 

Hagen:

Da sich die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte auf 

Grund der Änderungen verdreifachen wird (von aktuell rd. 

2.300 auf rd. 7.000), muss auch die personelle Ausstattung 

der Wohngeldstelle entsprechend angepasst werden, d. h. 

ebenfalls verdreifacht werden.

Nach Gesprächen mit dem Fachbereich Personal und 

Organisation hat bereits ein Stellenausschreibungsverfahren 

stattgefunden. Insgesamt sollen zunächst 9 neue Stellen in 

der Wohngeldstelle eingerichtet werden. Die ersten 

Vorstellungsgespräche finden noch in dieser Woche statt.



Ein weiteres Problem stellt die Unterbringung der 

Wohngeldstelle dar.

Die Kolleginnen und Kollegen sind aktuell im Torhaus 

Haspe untergebracht.

Die räumlichen Kapazitäten dort lassen eine Ausweitung 

des Personals nicht zu, so dass zur Zeit seitens des 

Fachbereiches für Personal und Organisation neue 

Unterbringungsmöglichkeiten gesucht werden.
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